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Windpark Langenbrander Höhe

Kleingewässer - Biotoptyp 13.72

Gemeindegrenze

Ersatzmaßnahmenfläche -
Feuchtbiotopkomplex - Biotoptyp 58.10

Flurstücksgrenze

Eigentümer:  Land Baden-Württemberg
(Staatsforstverwaltung)
LKR Pforzheim Distrikt 12 Abteilung 1
Flurstücksnummer: 198/1
Flur: Salmbach
Gemarkung: 4042
Gemeinde: Engelsbrand

Erhöhung der Naturnähe von Gewässern und deren Uferbereiche:
Vergrößerung der Flächen der beiden Kleingewässer und Anlegen einer jeweils ausgeprägte Flachwasserzonen
(Flächengröße 400 m2). Zusätzliches Anlegen zweier weiterer Kleingewässer zwischen den bestehenden Gewässern.
Freistellung und Abtragung des 15 m Umfeldes um die Kleingewässer, damit Feuchtbiotope um die Kleingewässer
entstehen können. Offenhaltung der Fläche durch regelmäßige Pflegehiebe. Auslichtung der stark zugewachsenen
und stark verlandeten bestehenden Kleingewässer, um durch eine stärkere Besonnung die Eignung als
Amphibienlaichgewässer zu verbessern. Anlegen von Flachwasserzonen durch Abflachen der Steiluferpartien. Herstellung
einer amphibischen Zone, welche Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten der Wasserwechselzonen bietet. Die
Kleingewässer weisen dadurch eine gute Eignung als Laich- und Larvalhabitat für Amphibien und Libellen auf. Regelmäßige
Kontrolle der Gewässer auf Fischbesatz. Durchführung einer Elektrobefischung bei bestehenden Verdacht auf
unerwünschten Fischbesatz.


